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Allgemeine Geschäftsbedingungen  (AGB) 
Winkler – Partner Consult, Frank Gerhard Winkler (Auf-
tragnehmer (AN)) für die Erstattung von Gutachten / Stel-
lungnahmen und die (betriebswirtschaftliche) Beratung  

Für Aufträge durch Gerichte gilt das JVEG, zuletzt geändert: 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013, Teil I Nr. 42, S. 2586, ausge-
geben zu Bonn am 29.07.2013.  

Diese Geschäftsbedingungen stellen die Grundlage sonstiger 
Aufträge und Vertragsabschlüsse des AN mit dem Auftragge-
ber (AG) dar und lehnen sich an Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen für die Tätigkeit öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger nach einer vom Bundesverband öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständiger beim Bundeskar-
tellamt angemeldeten Empfehlung allgemeiner Geschäftsbe-
dingungen in der Ergänzung vom 21.2.1991, Bekanntmachung 
Nr. 18/81 (49 708 A) über die Anmeldung der Empfehlung 
"Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erstattung von 
Gutachten durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige nebst entsprechendem Vertragsmuster vom 10. Feb-
ruar 1981 sowie Informationsrecherchegeschäftsbedingungen 
der IHK an. 

Dem Auftraggeber (AG) wird in jedem Falle die Möglichkeit 
gegeben, vor Eingehen des Rechtsverhältnisses mit dem Auf-
tragnehmer (AN) auf jede einzelne Klausel durch Abforde-
rung / Vereinbarung einer für den Auftraggeber angepassten 
einzelvertraglich angepassten Regelung Einfluss zu nehmen, 
soweit er das für erforderlich hält. Andererseits gelten folgen-
de Bedingungen als vereinbart, hilfsweise die gesetzliche 
Regelung. 

§ 1 Geltung 

1. Den Leistungen des AN liegen die nachstehenden Ge-
schäftsbedingungen zugrunde. Sie werden mit der Auftrags-
bestätigung / Tätigkeitsbeginn Vertragsinhalt. Abänderungen 
bedürfen der Schriftform. Abweichende Bedingungen (auch 
des AG) sind nur nach schriftlichem Anerkenntnis des AN 
verbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widerspro-
chen bzw. in Kenntnis entgegenstehender Vertragsbedingun-
gen die Leistung erbracht wird.  

§ 2 Auftrag 

1. Gegenstand des Auftrages ist jede Art gutachterlicher oder 
beratender Tätigkeit die z.B. wie Feststellung von Tatsachen, 
Darstellung von Erfahrungssätzen, Ursachenermittlung, Be-
wertung und Überprüfung sowie Darstellung von Schlussfol-
gerungen und Berechnungen. Diese Tätigkeit kann auch im 
Rahmen schiedsgutachterlicher oder schiedsgerichtlicher 
Tätigkeit ausgeübt werden. Gegenstand des Auftrages kann 
auch nur die beratende Tätigkeit sein. Inhalt der Leistung des 
AN kann auch die Begutachtung und soweit Inhalt des Auf-
trages, die Beratung aufgrund des vom AG mitgeteilten kon-
kreten Sachverhaltes sein. 

Ein Auftrag an den AN kommt mit Übersendung von Unter-
lagen durch den AG an den AN zu Stande, wobei § 632 Abs. 1 
BGB gilt. Kostenvoranschläge erstellt der AN nicht bzw. nicht 
kostenfrei, da diese eine umfangreiche Einarbeitung in Prob-
lemstellungen bedingen und solange ungenau sein müssen, 
wie die Ausgangs- und Anknüpfungstatsachen für den zu 
begutachtenden Sachverhalt vom AN nicht vollständig ermit-
telt sind. Mit Terminbeginn kommt ein Auftrag zu Stande. So 
ist die Wahrnehmung eines persönlichen Termines oder Tele-
fonates des AN mit dem AG zum Sachverhalt eine Beauftra-
gung, es sei denn der AN teilt etwas anderes mit. Dies gilt 
auch, insoweit die Korrespondenz mit dem Anwalt des AG 
geführt wurde. 

Ohne anderen Nachweis des AG oder Rückmeldung des AN 
gilt als ortsübliche Vergütung die im Sachgebiet „Betriebsun-
terbrechungs- und Verlagerungsschäden“ gültige Vergütung 
nach der Honorargruppe 11 nach Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG 
(Ziff. 6.1. der Anlage 1).  

2. Modalitäten zur Abarbeitung des Auftrages sowie mündli-
che, telefonische oder durch Angestellte getroffene Zusiche-
rungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der schriftlichen Bestätigung des AN.  

§ 3 Durchführung des Auftrages 

1. Der Auftrag ist vom AN hinsichtlich Qualität frei von jeder 
fremden Bindung und nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuführen. Die Aufgaben eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen wird der AN unabhängig, wei-
sungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch erfüllen 
und die von Ihm angeforderten Gutachten nach bestem Wis-
sen und Gewissen erstatten. 

2. Einen bestimmten Erfolg, insbesondere ein vom AG ge-
wünschtes Ergebnis, kann der AN / Sachverständige nur im 
Rahmen objektiver und unparteiischer Anwendung seiner 
Sachkunde gewährleisten. Der Sachverständige darf sich bei 
der Erbringung seiner Leistungen keiner Einflussnahme aus-
setzen, die seine Vertrauenswürdigkeit und die Glaubhaftig-
keit seiner Aussagen gefährdet (Unabhängigkeit). Der Sach-
verständige darf keine Verpflichtungen eingehen, die geeignet 
sind, seine tatsächlichen Feststellungen und Beurteilungen zu 
verfälschen (Weisungsfreiheit). Der Sachverständige hat seine 
Aufträge unter Berücksichtigung des aktuellen Standes von 
Wissenschaft, Technik und Erfahrung mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Sachverständigen zu erledigen. Die tatsächlichen 
Grundlagen seiner fachlichen Beurteilungen sind sorgfältig zu 
ermitteln und die Ergebnisse nachvollziehbar zu begründen 
(Gewissenhaftigkeit). 

3. Der AN / Sachverständige erstattet seine Tätigkeit persön-
lich und in der für ihn erforderlichen und zumutbaren Zeit, 
die eine qualitätsgerechte Erstellung erfordert. Terminabspra-
chen gelten nur dann, sofern Sie schriftlich dem AG zugesi-
chert worden sind.  
 
Soweit es notwendig oder zweckmäßig ist und die Eigenver-
antwortung des AN/ Sachverständigen erhalten bleibt, kann 
sich der AN/ Sachverständige bei der Vorbereitung des Gut-
achtens der Hilfe sachverständiger Mitarbeiter bedienen. 
Grundsätzlich ist die Gutachtenerstellung jedoch höchstper-
sönlich vorzunehmen. 

4. Ist zur sachgemäßen Erledigung des Auftrages die Zuzie-
hung von Fachleuten / Sachverständigen anderer Disziplinen 
erforderlich, so erfolgt deren Beauftragung durch den AG, es 
sei denn, es besteht eine anderslautende Vereinbarung.  

5. Im übrigen ist der AN / Sachverständige berechtigt, zur 
Bearbeitung des Auftrages auf Kosten des AG die notwendi-
gen Untersuchungen und Berechnungen nach seinem pflicht-
gemäßen Ermessen durchzuführen oder durchführen zu 
lassen, Erkundigungen einzuziehen, Nachforschungen anzu-
stellen, Reisen und Besichtigungen vorzunehmen sowie Fotos, 
graphische Darstellungen anzufertigen oder anfertigen zu 
lassen, ohne dass es hierfür einer besonderen Zustimmung des 
AG bedarf. Der Sachverständige führt seine Begutachtung mit 
hoher Sorgfalt aus und mit einem Genauigkeitsgrad, der die 
bekanntgegebenen Tatsachen in die Begutachtung einbezieht. 
Soweit hier unvorhergesehene oder im Verhältnis zum Zweck 
des Berichtes / Gutachtens zeit- oder kostenaufwendige Un-
tersuchungen und Datenermittlungen erforderlich werden, 
erfolgt eine Zwischeninformation des AG über die für die 
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Begutachtung gehabte erforderliche Zeit. Dem AG steht es frei, 
den Genauigkeitsgrad der Untersuchungen einzugrenzen oder 
Teile der Begutachtung aus dem Auftrag auszugrenzen, Tatsa-
chenvorgaben zu machen oder Sachverhalte in Übereinstim-
mung mit der Gegenseite unstreitig zu stellen, was demzufol-
ge den erforderlichen Zeitaufwand einer Begutachtung regel-
mäßig reduziert. 

6. Der AN / Sachverständige wird vom AG ermächtigt, bei 
Beteiligten, Behörden und dritten Personen, die für die Erstat-
tung des Gutachtens notwendigen Auskünfte einzuholen und 
Erhebungen durchzuführen. Falls erforderlich, ist ihm vom 
AG hierfür eine besondere Vollmacht auszustellen. Eine Ge-
währ für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der frem-
den oder vom AG, gelieferten Daten und Informationen kann 
vom AN nicht übernommen werden.  

7. Erfolgt der Zugriff auf öffentlich zugängliche Daten, handelt 
es sich um externe Daten z.B. in Datenbanken, Archiven, 
Informationsmaterialien, Informationsveranstaltungen etc. 
sowie Fachliteratur. Auch Befragungen können Datengrund-
lage sein. Sollen personenbezogene fremde Recherchedaten, 
z.B. aus Befragungen im Zusammenhang mit dem Auftrag 
übermittelt werden, so hat der AG ein berechtigtes Interesse 
an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft zu 
machen. Der AG verpflichtet sich mit seiner Auftragserteilung, 
diese Daten und solche, die vom AN als vertraulich bezeichnet 
sind, vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiter-
zugeben. Der AN sichert seinerseits die vertrauliche Behand-
lung der ihm vorliegenden Daten und Unterlagen des AG zu.  

Jedoch behält sich der AN vor, den Auftrag als solchen als 
Referenz zu benennen, soweit der AG das nicht wünscht, teilt 
er dies dem AN innerhalb von 3 Wochen nach Auftragsende 
mit.  

8. Der AG verpflichtet sich, alle ihm übermittelten Ergebnisse 
ausschließlich für den nur für den Zweck zu verwenden, für 
den es vereinbarungsgemäß bestimmt ist. Eine darüber hi-
nausgehende Weitergabe des Gutachtens / Berichtes an Dritte 
oder Zugänglichmachung, eine andere Art der Verwendung 
oder eine Textänderung oder -kürzung ist dem AG nur mit 
Einwilligung des AN / Sachverständigen gestattet. Eine Veröf-
fentlichung des Gutachtens / Berichtes bedarf in jedem Falle 
der Einwilligung des AN / Sachverständigen. Vervielfältigun-
gen sind nur im Rahmen des Verwendungszwecks des Gut-
achtens / Berichtes gestattet. Vervielfältigungen der Daten 
sind mit Ausnahme zum internen Gebrauch unzulässig. Von 
vorstehenden Einschränkungen ausgenommen ist die Ver-
wendung in gerichtlichen Verfahren und zur Vorbereitung 
derer sowie gegenüber dort unmittelbar Beteiligten. Der AG 
darf die Ergebnisse des AN jedoch nicht zu dem Wirtschafts-
verkehr dienenden Zwecken verwenden. Alle Urheberrechte 
liegen bei dem AN, soweit die Leistungen urheberrechtsfähig 
sind. 

9. Der AN ist zur Offenbarung, Weitergabe oder eigenen 
Verwendung der bei der Gutachtenerstattung erlangten 
Kenntnis befugt, wenn er auf Grund von gesetzlichen Vor-
schriften oder Vorgaben dazu verpflichtet ist oder sein AG ihn 
ausdrücklich und schriftlich von der Schweigepflicht entbin-
det. 

10. Schriftliche Ausarbeitungen werden dem AG in zweifacher 
Ausfertigung zur Verfügung gestellt. Weitere Exemplare 
können bestellt werden. Es gelten für das Anfertigen der 
Gutachten- oder Berichtsexemplare auch außergerichtlich die 
Bedingungen des JVEG als vereinbart. Erbringt der AN Ergeb-
nisse in elektronischer Form, trägt er für eine der Schriftform 
gleichwertige Fälschungssicherheit Sorge, insoweit das tech-
nisch möglich ist. 

§ 4 Pflichten des Auftraggebers (AG) 

1. Der AG darf dem AN als  Sachverständigen im werkver-
traglichen Verhältnis keine Weisungen erteilen, die dessen 
tatsächliche Feststellungen oder das Ergebnis seines Gutach-
tens verfälschen können oder dessen Pflichten nach § 3 Ziff. 1 
und 2 dieser AGB (insbesondere dessen Unabhängigkeit , 
Weisungsfreiheit, Gewissenhaftigkeit) gefährden. 

2. Der AG hat dafür Sorge zu tragen, dass dem AN / Sachver-
ständigen alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen 
Auskünfte und Unterlagen (z.B. Rechnungen, Zeichnungen, 
Berechnungen, Schriftverkehr, betriebswirtschaftliche Unter-
lagen) unentgeltlich, vollständig und rechtzeitig zugehen. Der 
AN / Sachverständige ist von allen Vorgängen und Umstän-
den, die erkennbar für die Erstattung des Gutachtens / Be-
richts von Bedeutung sein können, rechtzeitig und ohne be-
sondere Aufforderung wahrheitsgemäß in Kenntnis zu setzen. 

3. Der AG akzeptiert eine Daten- und Unterlagenübermittlung 
auch per E-Mail, es sei denn, es ist etwas anders benannt oder 
Daten sind zur abschließenden Klarstellung in Schriftform 
oder als Anlagen eines Gutachtens zu verwenden. 

§ 5  

Bis zur endgültigen Bezahlung des Gutachtens bzw. der Stel-
lungnahmen / des Berichts bleibt das Verfügungsrecht bei 
dem AN / Sachverständigen. Das Gutachten bzw. die Stel-
lungnahmen / Bericht, Information über den Inhalt der Begut-
achtung oder Beratung, auch in Auszügen, dürfen erst nach 
vollständiger Bezahlung vom AG verwendet oder weitergege-
ben werden. 

§ 6  

Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen des Sachverstän-
digen sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich.  

§ 7 Vergütung: Honorar und Kostenerstattung 

1. Der AN / Sachverständige hat stets Anspruch auf Zahlung 
einer Vergütung. Ohne gesicherte Vergütung besteht für den 
AN keine Leistungsverpflichtung.  

Soweit nicht anders vereinbart oder vom AN / Sachverständi-
gen angegeben, gelten für die Kosten der Erstattung von Gut-
achten die Regelungen der §§ 3, 6, 7, 8, 9 JVEG auch im hier 
zutreffenden privatrechtlichen Auftragsverhältnis als analog 
vereinbart, nicht jedoch § 8a JVEG, der sich auf gerichtliche 
Aufträge bezieht. Hiernach ist nach § 3 JVEG ein angemesse-
ner Vorschuss zu bewilligen, wenn dem Berechtigten (AN) 
erhebliche Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen entstan-
den sind oder voraussichtlich entstehen werden oder wenn die 
zu erwartende Vergütung für bereits erbrachte Teilleistungen 
einen Betrag von 2.000 Euro übersteigt. Auf § 8 Abs. 1 dieser 
AGB wird verwiesen. 

2. Soweit nicht anders vereinbart, gilt als Mindestsatz der 
Honorar- Stundensatz gemäß Sachgebiet „Betriebsunterbre-
chungs- und Verlagerungsschäden nach der Honorargruppe 
nach Anlage 1 zu § 9 Abs. JVEG“. Die im Sachgebiet „Betrieb-
sunterbrechungs- und Verlagerungsschäden“ gültige Vergü-
tung nach der Honorargruppe 11 nach Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 
JVEG beträgt nach Ziff. 6.1. der Anlage 1 des JVEG derzeit 115 
€/h. Wird z.B. bei Beratungen nach „Tagwerken“ (TW) abge-
rechnet, besteht ein Mindest- Tagwerksatz (TW- Satz) von 900 
€.  
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3. Üblicherweise vereinbart und berechnet der AN außerge-
richtlich den 1,13 bis 2- fachen Satz des o.g. Mindestsatzes 
(analog § 13 JVEG). Das Stunden- oder Tageshonorar kann 
nach einzelvertraglicher Vereinbarung- und je nach Schwie-
rigkeitsgrad auch niedriger oder höher liegen. Der 
AN/Sachverständige weist den vereinbarten Satz in seiner 
Vorschussrechnung aus.  
 
4. Wird vom AN ein freiwilliger Rabatt auf den üblicherweise 
berechneten Satz gewährt, dieser übliche Satz also nicht be-
rechnet, so gilt dieser unter dem üblichen Satz liegende Stun-
densatz nur bei fristgerechter Begleichung von Zwischen- oder 
Endrechnungen.  

5. Daneben können Nebenkosten und Auslagen in tatsächlich 
anfallender (gegen entsprechenden Nachweis) oder vereinbar-
ter Höhe (ohne Nachweis, PKW: Kilometergeld 0,70 € pro 
Kilometer) oder nach den Vergütungsgrundlagen des JVEG 
pauschal nach Seitenzahlen etc. vom AN verlangt werden.  

6. Bei notwendiger oder beauftragter Sonn- oder /und Feier-
tagsarbeit wird auf den Mindestsatz, üblichen- bzw. vereinbar-
ten Satz nach Ziff. 2 ein Aufschlag von 50% erhoben (Sonn- 
und Feiertragszuschlag).  

7. Die Mehrwertsteuer in der bei Vertragsabschluß gesetzlich 
bestimmten Höhe wird der Vergütung des Stundensatzes und 
den Auslagen zugeschlagen. 

8. Die Übermittlung der Rechnung durch den AN an den AG 
per E-Mail ist zulässig. Der AG ist zum Ausdruck einer Rech-
nung befugt. Weitere Ausdrucke durch den AG sind von 
diesem als Mehrfertigungen / Kopien zu kennzeichnen.  

§ 8 Zahlung, Zahlungsverzug 

1. Die Vergütung ist nach erbrachten Leistungen bzw. der 
erbrachten Tätigkeit, auch Begutachtungszwischenständen, 
fällig. Zwischenrechnungen auf Teilleistungen sind zulässig. 
Der AN kann auf voraussichtlich entstehende Kosten stets 
schrittweise Vorschuss verlangen. Die Verpflichtung zum 
Tätigwerden des AN beginnt erst nach Zahlungseingang des 
Kostenvorschusses und/oder der Bezahlung bereits erbrachter 
Leistungen. Der Sachverständige darf seine Leistungen zu-
rückhalten, solange keine angemessene Vorauszahlung auf 
das Honorar und die Nebenkosten geleistet wurde, er darf 
aber auch ohne Vorschuss arbeiten. 

Die postalische Übersendung des Gutachtens unter gleichzei-
tiger Einziehung der fälligen Vergütung durch Nachnahme ist 
zulässig. 

2. Die Parteien vereinbaren, dass Zahlungen in der Reihenfol-
ge der § 366 und 367 BGB zu verrechnen sind. Zahlungsanwei-
sungen, Schecks und andere Zahlungsmittel werden nur nach 
besonderer Vereinbarung unter Berechnung aller Einziehungs- 
und Spesen und nur zahlungshalber angenommen. Eine Zah-
lung gilt erst dann als erfolgt, wenn über den Betrag verfügt 
werden kann. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung 
erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst worden ist. 
Gegen Ansprüche des AN kann nur mit Forderungen aufge-
rechnet werden, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der AG nur dann gel-
tend machen, wenn es aus demselben rechtlichen Vertragsver-
hältnis resultiert. 

3. Kommt der AG mit der Zahlung des Honorars oder Vor-
schusses in Verzug, so kann der AN / Sachverständige nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktre-
ten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 
Vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens sind 

bei Zahlungsverzug Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu 
entrichten, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.  

4. Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstän-
de, welche die Kreditwürdigkeit des AG infrage stellen, haben 
eine sofortige Fälligkeit aller Forderungen des AN / Sachver-
ständigen zur Folge. In diesen Fällen ist der AN / Sachver-
ständige berechtigt, nach angemessener Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen. 

5. Aufrechnungsansprüche stehen dem AG nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von dem AG / Sachverständigen schriftlich anerkannt sind. 

§ 9 Fristen 

1. Die Frist zur Ablieferung des Gutachtens / Berichtes be-
ginnt mit Vertragsabschluss. Benötigt der AN / Sachverstän-
dige für die Erstattung des Gutachtens / Berichtes Unterlagen 
des AG (vgl. § 4 Abs. 2 dieser AGB) oder ist die Zahlung eines 
Vorschusses angetragen worden (vgl. § 8 Abs.  1), so beginnt 
der Lauf der Frist erst nach Eingang der erforderlichen Unter-
lagen und des für die Tätigkeit erforderlichen Vorschusses, 
insoweit er von AN beansprucht wurde. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass der AN bei Unterbrechung des Auftrages, z.B. 
infolge laufender oder erneuter oder präzisierter Bereitstellung 
von Daten durch den AG zunächst regelmäßig einen anderen 
Auftrag vorzieht und auch fertig stellt, es sei denn der AG 
bezahlt die Wartezeit während der laufenden oder erneuten 
oder präzisierte Bereitstellung von Daten nach dem in § 7 Nr. 2 
benannten Mindestsatz. In diesem Fall wartet der Sachver-
ständige die laufende oder erneute oder präzisierte Bereitstel-
lung von Daten ab und arbeitet stets nur an dem einem Auf-
trag. 

2. Bei der Überschreitung des Ablieferungstermins kann der 
AG nur im Falle des Leistungsverzuges des AN/ Sachverstän-
digen oder der vom AN / Sachverständigen zu vertretenden 
Unmöglichkeit vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz 
verlangen. 

3. Der AN / Sachverständige kommt nur in Verzug, wenn er 
die Lieferverzögerung des Gutachtens / Berichtes zu vertreten 
hat. Bei nicht zu vertretenden Lieferhindernissen wie bei-
spielsweise Fälle höherer Gewalt, Krankheit, Streik und Aus-
sperrung, die auf einem unverschuldeten Ereignis beruhen 
und zu schwerwiegenden Betriebsstörungen führen, tritt 
Lieferverzug nicht ein. Die Ablieferungsfrist verlängert sich 
entsprechend, und der AG kann hieraus keine Schadenser-
satzansprüche herleiten. Wird durch solche Lieferhindernisse 
dem AN / Sachverständigen die Erstattung des Gutachtens / 
Berichtes völlig unmöglich, so wird er von seinen Vertrags-
pflichten frei. Auch in diesem Falle steht dem AG ein Scha-
densersatzanspruch nicht zu. 

4. Der AG kann neben Lieferung Verzugsschadensersatz nur 
verlangen, wenn dem AN / Sachverständigen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. 

§ 10 Kündigung 

1. AG und AN / Sachverständiger können den Vertrag jeder-
zeit aus wichtigem Grund oder ordentlich kündigen. Die 
Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

2. Wichtige Gründe, die den AG zur Kündigung berechtigen, 
sind z.B. ein Verstoß gegen die Pflichten zur objektiven, unab-
hängigen und unparteiischen Gutachtenerstattung oder ein 
Vermögensverfall des AN. 
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3. Wichtige Gründe, die den AN / Sachverständigen zur 
Kündigung berechtigen, sind u.a.: Verweigerung der notwen-
digen Mitwirkung des AG; Versuch unzulässiger Einwirkung 
des AG auf den AN als Sachverständigen, die das Ergebnis des 
Gutachtens verfälschen kann; wenn der AG in Schuldnerver-
zug gerät oder nicht zahlt; wenn der AG in Vermögensverfall 
gerät; wenn der AN / Sachverständige nach Auftragsannahme 
feststellt, dass ihm die zur Erledigung des Auftrages notwen-
dige Sachkunde fehlt. Ein Kündigungsgrund ist auch ein sich 
herausstellender Interessenskonflikt. 

4. Wird der Vertrag aus wichtigem Grund gekündigt, den der 
AN zu vertreten hat, so steht ihm nur eine Vergütung für die 
bis zum Zeitpunkt der Kündigung erbrachten Teilleistung zu. 

5. In allen anderen Fällen behält der AN / Sachverständige 
den Anspruch auf das Honorar, die Vergütung, jedoch unter 
Abzug ersparter Aufwendungen. Sofern der AG im Einzelfall 
keinen höheren Anteil an ersparten Aufwendungen oder der 
möglichen anderweitigen Verwendung der Arbeitskraft des 
AN nachweist, wird ein diesseitiger Abzug mit 25% des Hono-
rars für die vom AN / Sachverständigen noch nicht erbrachten 
Leistungen vereinbart. Dem AG als Besteller ist in jedem Fall 
der Gegenbeweis höherer ersparter Aufwendungen des AN 
erlaubt. 

§ 11 Gewährleistung 

1. Als Gewährleistung im werkvertraglichen Sinne kann der 
AG zunächst nur kostenlose Nachbesserung des mangelhaften 
Gutachtens / Berichtes verlangen. Die Abnahme und Frist 
beginnt mit Übergabe des Gutachtens/Ergebnisses, die auch 
als pdf auf elektronischem Wege erfolgen kann. 

2. Wird nicht innerhalb angemessener Zeit nachgebessert, oder 
schlägt die Nachbesserung fehl, kann der AG nach seiner 
Wahl das Honorar kürzen oder vom Vertrag zurücktreten. 

3. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt des Gutachtens / Berichtes dem AN / Sachver-
ständigen angezeigt werden, sonstige Mängel müssen unver-
züglich nach Feststellung dem AN / Sachverständigen schrift-
lich angezeigt werden; andernfalls erlischt der Gewährleis-
tungsanspruch / Anspruch auf Nachbesserung, auf Kürzung 
des Honorars oder Rücktritt vom Vertrag. Mängelansprüche 
verjähren ein Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
(§ 199 BGB), sofern nicht Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen. 

§ 12 Haftung 

1. Übergreifend und soweit eine Haftungsbeschränkung sonst 
dem Grunde und der Höhe nach und in der Verjährung nicht 
zulässig sein sollte, gilt folgendes: Der AN / Sachverständige 
haftet für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund -, wenn 
er oder seine Erfüllungsgehilfen die Schäden durch eine man-
gelhafte Leistung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
haben. Dies gilt auch für Schäden, die der AN / Sachverstän-
dige bei der Vorbereitung seiner Leistung / seines Gutachtens 
verursacht hat sowie für Schäden, die nach erfolgter Nacher-
füllung entstanden sind. Die Haftung für Fahrlässigkeit be-
schränkt sich auf den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden im Falle der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Diese Haftungsbeschränkung entfällt bei 
Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit; sie entfällt ferner, 
wenn der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen 
hat.  

2. Die Rechte des Auftraggebers aus Gewährleistung gemäß § 
11 bei Gutachtenerstellung werden dadurch nicht berührt.  

3. Schadensersatzansprüche, die nicht einer kürzeren Verjäh-
rungsfrist unterliegen, verjähren nach 3 Jahren. Die Verjäh-
rungsfrist beginnt mit dem Eingang des Gutachtens / Berich-
tes beim AG (Kenntnisnahme).  

4. Als Zugang beim AG gilt auch die Übersendung von Ar-
beitsergebnissen auf elektronischem Wege (per E- Mail).  

5. Der AG kann von Anfang an bzw. jederzeit anweisen, dass 
die elektronische Kommunikation (per E- Mail) seitens des AN 
/ Sachverständigen zu unterbleiben hat. Erfolgt eine derartige 
Weisung durch den AG nicht, geht der AN / Sachverständige 
davon aus, dass der AG die elektronische Kommunikation per 
Fax oder E- Mail aus Zeit- und Kostengründen wünscht. 

6. Eine vertragliche oder vertragsähnliche Haftung des AN / 
Sachverständigen gegenüber Dritten – auch im Wege der 
Abtretung – ist ausgeschlossen. Jegliche Abtretungen sind 
seitens des AN / Sachverständigen zustimmungsbedürftig 
und ohne Zustimmung des AN unwirksam. 

7. Die Haftung ist - soweit zulässig - in der Höhe und Bedin-
gungen - beschränkt sich auf die Deckung und Bedingungen, 
die durch die vom AN / Sachverständigen abgeschlossene 
Haftpflichtversicherung bei der Victoria AG (Nachfolger 
ERGO) gewährt wird. Der AN / Sachverständige ist zu 
150.000 €  nach folgenden Bedingungen versichert: Allgemeine 
Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für 
Vermögensschäden (AVB)  VH 2006 sowie A2006 (einsehbar 
im Internet unter http://www.verdienstausfallschaden.de 
oder www.winkler-partner-consult.de ). Soweit der AG keinen 
Internetzugang hat und es wünscht, werden die Versiche-
rungsbedingungen und Police nach Abforderung übersandt. 

§ 13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort ist die berufliche Niederlassung des Auftrag-
nehmers (AN) / Sachverständigen. 

2. Ist der AG Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er 
in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist der 
Hauptsitz des AN / Sachverständigen ausschließlicher Ge-
richtsstand, es sei denn, man einigt sich auf einen anderen 
Gerichtsstand. Der Gerichtsstand kann demnach zwischen den 
Parteien auch vereinbart werden. Somit ist zunächst Zwickau 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen 
dem AN / Sachverständigen und dem AG. Der AN kann 
wahlweise auch Chemnitz als Gerichtsstand bestimmen. 

3. Der gleiche Gerichtsstand wie in Ziffer 2 gilt, wenn der AG 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach 
Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist. 

§ 14 Salvatorische Klausel 

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelung dieser AGB 
wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen und 
des Vertrages nicht berührt. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen undurchführbar sein oder wer-
den, bleibt die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen 
hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmungen gilt eine dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
entsprechende wirksame oder durchführbare Bestimmung als 
von Anfang an vereinbart.  


